
Seminar-Versicherung  
für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV/Seminar 2008.

Prämien pro  
Einzelperson in € 

Seminar-Versicherung

Europa

Seminar(reise)
Preis in € bis

150,– 6,–
SV100

250,– 9,–
SV101

500,– 16,–
SV102

750,– 24,–
SV103

1.000,– 29,–
SV104

1.500,– 39,–
SV105

2.000,– 49,–
SV106

2.500,– 64,–
SV107

3.000,– 79,–
SV108

3.500,– 94,–
SV109

4.000,– 109,–
SV110

5.000,– 134,–
SV111

6.000,– 169,–
SV112

7.000,– 199,–
SV113

8.000,– 229,–
SV114

9.000,– 259,–
SV115

10.000,– 289,–
SV116

Die Leistungen

Seminarrücktritts-Versicherung

Wir erstatten die vertraglichen Stornokosten und das vertraglich bei Buchung des 

Seminars bzw. der Seminarreise geschuldete Vermittlungsentgelt bei Stornierung  

des Seminars bzw. der Seminarreise aus versichertem Grund. 

Seminarabbruch-Versicherung

Wir erstatten zusätzliche Rückreisekosten und den anteiligen Preis für nicht  

genutzte Seminar- und Reiseleistungen, wenn das Seminar bzw. die Seminarreise  

vorzeitig abgebrochen wird.

Verspätungs-Schutz

Wir ersetzen z. B. die zusätzlichen Beförderungskosten bis € 1.500,–,  wenn wegen 

Verspätung (ab 2 Stunden) eines öffentlichen Verkehrsmittels das Anschlussverkehrs

mittel versäumt wird.

Allgemeine Hinweise  

Abschlussfrist:

Bei Buchung des Seminars/der Seminarreise, spätestens jedoch 30 Tage vor planmäßigem      

Antritt des Seminars /der Seminarreise. Bei Buchung innerhalb von 30 Tagen vor Beginn des 

Seminars/der Seminarreise ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag, spätestens 

jedoch am folgenden Werktag, möglich.

Bitte beachten: 

Zusätzlich gebuchte Reiseleistungen, wie z. B. Hin-/Rückreise oder Unterkunft, können mit-

versichert werden, sofern sie innerhalb des Zeitraums von maximal 48 Stunden vor Seminar-

beginn bis max. 48 Stunden nach Seminarende liegen.

Europa: 

Europa, Mittelmeer-Anliegerstaaten, Kanarische Inseln, Azoren, Madeira, Spitzbergen.

Selbstbeteiligung:

Seminarrücktritts- /Seminarabbruch-Versicherung: 

20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,– pro Person

Verspätungs-Schutz

Bei Erstattung der Mehrkosten für Hin- und Rückreise 20  % des erstattungsfähigen  

Schadens,  mindestens € 25,– pro Person.


